
Praxisleitfaden für das 
Schießen mit Kindern und Jugendlichen 
Rechtliche Aspekte 
 
Von: Jürgen Horn, DSU Jugendfachausbilder, Bundesstützpunkt Jugend Wershofen 
 
Das Schießen von Kindern und Jugendlichen unterliegt einer besondern Überwachung. Diese 
sind im WaffG, der AwaffV und den Anlagen zum WaffG definiert. Daher haben wir in einer 
Übersicht die Bestimmungen zusammengefaßt. 
 
Hinweis: Dies ist keine rechtlich bindende Aussage oder „Rechtsberatung“. Die 
Gesetzesinterpretation erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen. 
 
Zu den Abgrenzungen der Personen bestimmt Anlage 2 Abschnitt 2: Waffenrechtliche Begriffe 
 
Kinder sind :Personen, die noch nicht 14 Jahre alt sind, 
 
Jugendliche sind: Personen, die 14, aber noch nicht 18 Jahre alt sind. 
 
Waffen 
In der Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 Nr. 1.1 und 1.2 werden die Waffen definiert, auf 
die in Bezug auf Kinder und Jugendliche Bezug genommen wird.  
 
1.Erlaubnisfreier Erwerb und Besitz 
1.1 
Druckluft-, Federdruckwaffen und Waffen, bei denen zum Antrieb der Geschosse kalte 
Treibgase Verwendung finden, wenn den Geschossen eine Bewegungsenergie von nicht mehr 
als 7,5 Joule erteilt wird und die das Kennzeichen nach Anlage 1 Abbildung 1 zur Ersten 
Verordnung zum Waffengesetz vom 24. Mai 1976 (BGBl. I S. 1285) in der zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Fassung oder ein durch Rechtsverordnung nach § 25 
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c bestimmtes Zeichen tragen; 1.2 Druckluft-, Federdruckwaffen und 
Waffen, bei denen zum Antrieb der Geschosse kalte Treibgase Verwendung finden, die vor 
dem 1. Januar 1970 oder in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet vor dem 
2. April 1991 hergestellt und entsprechend den zu diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen 
in den Handel gebracht worden sind; 
 
Schießen 
Das Schießen mit Kindern und Jugendlichen wird in WaffG § 27, Absatz 3 besonders geregelt. 
(3) Unter Obhut des zur Aufsichtsführung berechtigten Sorgeberechtigten oder 
verantwortlicher und zur Kinder- und Jugendarbeit für das Schießen geeigneter 
Aufsichtspersonen darf 
1. Kindern, die das zwölfte Lebensjahr vollendet haben und noch nicht 14 Jahre alt sind, das 
Schießen in Schießstätten mit Druckluft-, Federdruckwaffen und Waffen, bei denen zum 
Antrieb der Geschosse kalte Treibgase verwendet werden (Anlage 2 Abschnitt 2 
Unterabschnitt 2 Nr. 1.1 und 1.2), 
2. Jugendlichen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben und noch nicht 18 Jahre alt sind, auch 
das Schießen mit sonstigen Schusswaffen bis zu einem Kaliber von 5,6 mm lfb (.22l.r.) für 
Munition mit Randzündung, wenn die Mündungsenergie höchstens 200 Joule (J) beträgt und 



Einzellader-Langwaffen mit glatten Läufen mit Kaliber 12 oder kleiner gestattet werden, wenn 
der Sorgeberechtigte schriftlich sein Einverständniserklärt hat oder beim Schießen anwesend 
ist. Die verantwortlichen Aufsichtspersonen haben die schriftlichen 
Einverständniserklärungen der Sorgeberechtigten vor der Aufnahme des Schießens 
entgegenzunehmen und währenddes Schießens aufzubewahren. Sie sind der zuständigen 
Behörde oder deren Beauftragten auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen. Die 
verantwortliche Aufsichtsperson hat die Geeignetheit zur Kinder- und Jugendarbeit glaubhaft 
zu machen. Der in Satz 1 genannten besonderen Obhut bedarf es nicht beim Schießen durch 
Jugendliche mit Waffen nach Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 Nr. 1. 1 und 1.2 und nicht 
beim Schießen mit sonstigen Schusswaffen durch Jugendliche , die das 16. Lebensjahr 
vollendet haben . 
 
(4) Die zuständige Behörde kann einem Kind zur Förderung des Leistungssports eine 
Ausnahme von dem Mindestalter des Absatzes 3 Satz 1 bewilligen. Diese soll bewilligt werden, 
wenn durch eine ärztliche Bescheinigung die geistige und körperliche Eignung und durch eine 
Bescheinigung des Vereins die schießsportliche Begabung glaubhaft gemacht sind. 
 
(5) Personen in der Ausbildung zum Jäger dürfen in der Ausbildung ohne Erlaubnis mit 
Jagdwaffen schießen, wenn sie das 14. Lebensjahr vollendet haben und der Sorgeberechtigte 
und der Ausbildungsleiter ihr Einverständnis in einer von beiden unterzeichneten 
Berechtigungsbescheinigung erklärt haben. Die Person hat in der Ausbildung die 
Berechtigungsbescheinigung mit sich zu führen. 
 
(6) An ortsveränderlichen Schießstätten, die dem Schießen zur Belustigung dienen, darf von 
einer verantwortlichen Aufsichtsperson Minderjährigen das Schießen mit Druckluft-, 
Federdruckwaffen und Waffen, bei denen zum Antrieb der Geschosse kalte Treibgase 
verwendet werden (Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 Nr. 1.1 und 1.2), gestattet werden. 
Bei Kindern hat der Betreiber sicherzustellen, dass die verantwortliche Aufsichtsperson in 
jedem Fall nur einen Schützen bedient. 
 
Aufsicht bei Kindern und Jugendlichen AWaffV § 10 Aufsichtspersonen; Obhut über das 
Schießen durch Kinder und Jugend 
(1) Der Inhaber der Erlaubnis für die Schießstätte (Erlaubnisinhaber) hat unter 
Berücksichtigung der Erfordernisse eines sicheren Schießbetriebs eine oder mehrere 
verantwortliche Aufsichtspersonen für das Schießen zu bestellen, soweit er nicht selbst die 
Aufsicht wahrnimmt oder eine schießsportliche oder jagdliche Vereinigung oder ein 
Veranstalter im Sinne des § 22 durch eigene verantwortliche Aufsichtspersonen die Aufsicht 
übernimmt. Der Erlaubnisinhaber kann selbst die Aufsicht wahrnehmen, wenn er die 
erforderliche Sachkunde nachgewiesen hat und, sofern es die Obhut über das Schießen durch 
Kinder und Jugendliche betrifft, die Eignung zur Kinder- und Jugendarbeit besitzt. 
Aufsichtspersonen müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben. Der Schießbetrieb darf nicht 
aufgenommen oder fortgesetzt werden, solange keine ausreichende Anzahl von 
verantwortlichen Aufsichtspersonen die Aufsicht wahrnimmt. Die zuständige Behörde kann 
gegenüber dem Erlaubnisinhaber die Zahl der nach Satz 1 erforderlichen Aufsichtspersonen 
festlegen. 
 
 
 



(2) Der Erlaubnisinhaber hat der zuständigen Behörde die Personalien der verantwortlichen 
Aufsichtspersonen zwei Wochen vor der Übernahme der Aufsicht schriftlich anzuzeigen; 
beauftragt eine schießsportliche oder jagdliche Vereinigung die verantwortliche 
Aufsichtsperson, so obliegt diese Anzeige der Aufsichtsperson selbst. Der Anzeige sind 
Nachweise beizufügen, aus denen hervorgeht, dass die Aufsichtsperson die erforderliche 
Sachkunde und, sofern es die Obhut über das Schießen durch Kinder und Jugendliche betrifft, 
auch die Eignung zur Kinder- und Jugendarbeit besitzt. Der Erlaubnisinhaber hat das 
Ausscheiden der angezeigten Aufsichtsperson und die Bestellung einer neuen Aufsichtsperson 
der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen.  
 
(3) Bei der Beauftragung der verantwortlichen Aufsichtsperson durch einen schießsportlichen 
Verein eines anerkannten Schießsportverbandes genügt an Stelle der Anzeige nach Absatz 2 
Satz 1 eine Registrierung der Aufsichtsperson bei dem Verein. Dieser hat bei der Registrierung 
das Vorliegen der Voraussetzungen der erforderlichen Sachkunde und, sofern es die Obhut 
über das Schießen durch Kinder und Jugendliche betrifft, auch der Eignung zur Kinder- und 
Jugendarbeit zu überprüfen und zu vermerken. Der Aufsichtsperson ist durch den Verein 
hierüber ein Nachweisdokument auszustellen. Die Aufsichtsperson hat dieses Dokument 
während der Wahrnehmung der Aufsicht mitzuführen und zur Kontrolle Befugten auf 
Verlangen zur Prüfung auszuhändigen. Für eine Überprüfung nach Satz 4 hat der Verein auf 
Verlangen Einblick in die Registrierung der Aufsichtsperson zu gewähren. Die Sätze 1 bis 5 
gelten entsprechend bei der von einer jagdlichen Vereinigung beauftragten verantwortlichen 
Aufsichtsperson mit der Maßgabe, dass während der Ausübung der Aufsicht ein gültiger 
Jagdschein nach § 15 Abs. 1 Satz 1 des Bundesjagdgesetzes mitzuführen ist. 
 
(4) Ergeben sich Anhaltspunkte für die begründete Annahme, dass die verantwortliche 
Aufsichtsperson die erforderliche Zuverlässigkeit, persönliche Eignung oder Sachkunde oder, 
sofern es die Obhut über das Schießen durch Kinder und Jugendliche betrifft, die Eignung zur 
Kinder- und Jugendarbeit nicht besitzt, so hat die zuständige Behörde dem Erlaubnisinhaber 
gegenüber die Ausübung der Aufsicht durch die Aufsichtsperson zu untersagen. 
 
(5) Die Obhut über das Schießen durch Kinder und Jugendliche ist durch eine hierfür 
qualifizierte und auf der Schießstätte anwesende Aufsichtsperson auszuüben, die 
1. für die Schießausbildung der Kinder oder Jugendlichen leitend verantwortlich ist und 
2. berechtigt ist, jederzeit der Aufsicht beim Schützen Weisungen zu erteilen oder die Aufsicht 
beim Schützen selbst zu übernehmen. 
 
(6) Die Qualifizierung zur Aufsichtsperson oder zur Eignung zur Kinder- und Jugendarbeit kann 
durch die Jagdverbände oder die anerkannten Schießsportverbände erfolgen; bei 
Schießsportverbänden sind die Qualifizierungsrichtlinien Bestandteil des 
Anerkennungsverfahrens nach § 15 des Waffengesetzes. 
 
(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht für ortsveränderliche Schießstätten im Sinne von § 27 Abs. 
6 des Waffengesetzes. 
 
Aufgaben und Rechte der Aufsichtsperson 
AWaffV § 11 Aufsicht 
(1) Die verantwortlichen Aufsichtspersonen haben das Schießen in der Schießstätte ständig zu 
beaufsichtigen, insbesondere dafür zu sorgen, dass die in der Schießstätte Anwesenden durch 



ihr Verhalten keine vermeidbaren Gefahren verursachen, und zu beachten, dass die 
Bestimmungen des § 27 Abs. 3 oder 6 des Waffengesetzes eingehalten werden. Sie haben, 
wenn dies zur Verhütung oder Beseitigung von Gefahren erforderlich ist, das Schießen oder 
den Aufenthalt in der Schießstätte zu untersagen. 
 
(2) Die Benutzer der Schießstätten haben die Anordnungen der verantwortlichen 
Aufsichtspersonen nach Absatz 1 zu befolgen. 
 
(3) Eine zur Aufsichtsführung befähigte Person darf schießen, ohne selbst beaufsichtigt zu 
werden, wenn sichergestellt ist, dass sie sich allein auf dem Schießstand befindet. 
 

 Alter Schußwaffe Aufsicht Kommentar 

Kind 
unter 12 
Jahre KEINE 

keine, da ja nicht 
geschossen wird 

Es gibt die Möglichkeit mit sog. 
Laserpointer-Waffen das Schießen 
zu erlernen. Man sollte aber dann 
dafür sorgen, daß eine Aufsicht 
vorhanden ist.  

Kind 
12 bis unter 
14 Jahre 

Nur 
Luftdruckwaffen 

Besondere Aufsicht; Bsp. 
DSU Jungendwart oder 
DSU Jugendfachausbilder 

Schriftliche Erlaubnis der Eltern 
(beide); Gesetz spricht von 
Sorgeberechtigter, wer ist das ? ?  
(Scheidungskind) 

Jugendliche 
14 bis unter 
16 Jahre Luftdruckwaffen normale Aufsicht reicht § 27, 3, Satz 5 

Jugendliche 
14 bis unter 
16 Jahre 

Kleinkaliber und 
Flinte bis Kaliber 
12 

Besondere Aufsicht; Bsp. 
DSU Jungendwart oder 
DSU Jugendfachausbilder 

Schriftliche Erlaubnis der Eltern 
(beide);  

Jugendliche 
16 Jahre 
und älter 

Einschränkung 
beachten, 
Großkaliber erst ab 
18 Jahre normale Aufsicht reicht § 27, 3, Satz 5 

 
Wir hoffen mit der Tabelle eine praxisgerechte Zusammenfassung erstellt zu haben. Für den 
Begriff : "normale" Aufsicht hoffen wir auf allgemeines Verständnis. Normale Aufsicht: 
Hiermit ist eine verantwortliche Aufsichtsperson gemeint, wie sie im allgemeinen 
Schießbetrieb erforderlich ist; auch bekannt unter dem Begriff Schießleiter. 
 
Besondere Aufsicht: Hiermit ist eine zur Kinder- und Jugendarbeit besonders qualifizierte 
Person gemeint, wie sie in den vorgenannten Gesetzestexten definiert ist. Sie muß vom 
jeweiligen Verein hierzu, zusätzlich zur fachlichen Voraussetzung, ernannt werden! 
 
Ernennung 
Es ist darauf zu achten, daß man für die besonderen Aufgaben, Schießleiter oder Jugendwart 
vom Verein ernannt wird. Mit einem Lehrgang ist zwar die fachliche Vorraussetzung 
geschaffen, aber sind noch nicht die Aufgaben und damit verbunden die Rechte und Pflichten 
innerhalb des Vereins erteilt worden 


